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Polizei -Verordnung.
Auf Grund der§8 6,12 und 13 der Verordnung

M 20. September 1867(Gcs.-S . S . 1529) über
diePolizeiverwaltung in Len neu erworbenen Landes-
tiilen und der §8 137 und 139 der Landesver-
ioaltungsgesetzes, sowie gemäß§ 39 der Reichr-
»kwerbeordnung und 8 1 der Gesetzes vom 24. April
1888(Ges.-S . S . 79) betreffend die Einrichtung von
Aebrbezirken für Schornsteinfeger wird mit Zu-
jiimmung des Bezirksausschusses für den Umfang
di»Regierungsbezirks Wiesbaden mit Ausnahme

Stadt- und Landkreises Frankfurta. M. ver¬
ordnet, was folgt:

Titel1. Anstellung und Stellvertretung.
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§ 1. Die Anstellung als Bezirksschornsteinfegcr
erfolgt durch die Landräte, in der Stadt Wiesbaden
durch den Polizeidirektor. Die Anstellung erfolgt
auf jederzeitigen Widerruf; dem Angestellten., steht
eine vierwöchentlichcKündigung zu. Eine Änder¬
ung der Kehrbezirke ist jederzeit zulässig, ohne daß
dem Bezirksschornsteinfeger ein Widerspruchsrecht
«der ein Anspruch auf Entschädigung zusteht.

Die Anstellung ersogt im Wege des Vertrages.
Düse Verordnung bildet einen wesentlichen Bestand¬
teil eines jeden Anstelluiigsvertrages. In demselben
muß der Änzustellende ausdrücklich anerkennen, daß
er sich diesen Vorschriften, sowie den zu deren Aus-
sübrung ergehenden Beßimni.ungen unterwirft, und
daß auch etwaige spätere Änderungen der Vor¬
schriften und Bestimmungen ohne weiteres für ihn
gellen sollen. ,
. Jede Anstellung eines Bezirksschornstcinfegers

fflirbebenso, wie eine Stellvertretungund Entlassung
amtlich bekannt gemacht. Die Festsetzung der
näheren Anstellungsbedingungenbleibt der An-
hellungsbehördc überlassen.

Die Gebühren werden, wenn der zugewiesene
Kebrbezirk mehr als eine Ortschait umfaßt, von
dem Landrat, sonst von der Ortspolizeibehörde sest-
zesext(8 77 der Reichßgewerbcordnung).
: § 2 . Die Anstellung setzt voraus, daß der

Amstellende:
8) unbescholten ist und sich der besonderen

persönlichen Zuverlässigkeit erfreut, welche
ß für den Berus unentbehrlich ist; namentlich

k auch einen nüchternen Lebenswandel führt;
d) das 24. Lebensjahr vollendet hat;
«) die Meisterprüfung vor einer auf Grund des
' § 133 der Gewerbe-Ordnung eingesetzten

Prüfungskommission für Schornsteinfeger
bestanden hat.

k § 3 . Die Anstellungsbehörde kann eine Stell-
dtktretung des Bezirksschornsteinfegers(§ 47 Abs. 2
»et RkichSgewerbe-Ordnung und zwar gleichfalls
«uf lederzeitigen Widerruf), zulassen:
. «) bei seiner Einberufung zum Militärdienst,
§: für di- Dauer derselben;

b) bei ungünstigen VermögenSvcrhältnissen
während der Dauer einer Pflegschaft für

b denselben;
«) sonst nur bei besonderer Notlage und nie

t länger als aus ein Jahr;
s a) nach dem Tode eines Bezirksschornstein-

fegcrs für Rechnung der Witwe, während des
| > Witwenstandes, oder, wenn minderjährige

Erben vorhanden sind, für deren Rechnung,
M) «edoch in beiden Fällen nur dann, wenn un-
, günstige Vermögensverhältnisse vorliegen.
... Der Stellvertreter muß den Anforderungen
fr -,» 2 entsprechen. Auf ihn finden die Vor-
dendunĝ Eitels II und III sinngemäße Au-
r Titel II. Vorschriften für die Tätigkeit der

Bezirksschornstcinscger.
Der Bezirksschornsleinfeger bat die Vor>

Miften der die Schornsteine betreffenden Vcr
s,̂ Mn gewissenhaft zu beobachren; er unter-

uht die Polizeibehörde in ihrer Aussicht über all.
Bezirke befindlichen Feuerstätten(inr-

iiwXri Schornsteine, Kamine, Raitchfängc ein-
{;•t '* **er dazu gehörigen Rauchrohre). Er hat

«u Mm Zwecke bei Ausübung seines Gewerbes
(Ras.  v EUgel der Bau- und Feuersicherheit bei
Bert., >.e ,K . achten und etwaige ihm bekanni

ldende Mängel unverzüglich zur Kenntnis der
ii!»»̂ entümcr bezw. Hausbewohner, sowie der

?>gen Ortspolizei zu bringen. Die von ihm
jJ „!.eillenĤilfen gefundenen Mängel und das
«eiKich Mitteilung sind im Kehrbuch8 6 zu
33,J . ä-, . Der Bezirksschornsteinfeger muß die
MllfSarbeilen, insbesondere die Reinigung der

feine, entweder selbst vornehmen oder unter
dollen Verantwortlichkeit durch sachver-
e Gesellen oder mit nachfolgender Be-

Bkiw S3 auch durch Lchrjungen ausführen lassen.
peinigen durch einen Lehrjungen muß der

iänfc;. 1fiornfleinfeger selbst oder ein sachver-
ltiten" ». ? cseUe gegenwärtig sein, die ArbeitC beaufsichtigen und sich bei eignier Ver
«̂ orluna von der sachgemäßen Ausführungmg

Vugen.
6.

Erbuch*rini
Der Bezirksschornsteinfeger hat ein

. zu führen, in welches die einzelnen
Wngen der Reihenfolge nach einzutrageit sind.

lbtd?.'" be> ist nach jeder Reinigung das Datum
"er Gebllhrenbetrag anzugeben.

tzrs-Ä'EskS Kehrbuch muß der Polizeibehörde auf
£? trn  zur Einsicht vorgelegt werden.

«tim,m Kehrbuch ist ein Abdruck dieser Ver-
«tftef,.“? >wd der geltende Gebühre,itarif vor¬
der»»7. Das Kehrbuch ist vor Ingebrauchnahme
tzilx. " "steuungsbehörde zur Stempelung vor»

.Jedem Kunden ist auf Erfordern die
W**• ber ihn betreffenden Einträge des Kehr-

?>' gestalten.
I ? er  Bezirkrschornsteinfeger hat etwaige

»on der Polizeibehörde aufgetragene Unter¬

suchungen und sonstige in sein Fach schlagende
Aufträge ohne Verzögerung gegen nachträgliche
angemessene, im Streitfälle von der Anstellungs¬
behörde festzusctzendeEntschädigung zu erledigen.

Beim Ausbruch eines Brandes in solchen
Orten seines Bezirks, in denen keine BerufS-
feuerwehr besteht, hat er sich schleunigst auf der
Brandstätte einzufinden, dort berufsmäßige Hilfe
zu leisten und etwaige Weisungen des Leiters der
Loscharbeiten zu befolgen.

, Gehilfen des Bezirksschornsteinfegers liegt die
gleiche Pflicht wie ihm ob.

8 8. Jede Annahme eines Gesellen oder
Gehilfen ist vorher der Ortspolizeibehördeunter
Vorlage von Ausweispapieren schriftlich anzu¬
zeigen. Diese ist befugt, die Annahme und das
Halten solcher Gehilfen(Gesellen oder Lehrjungen)
zu untersagen, deren Persönlichkeit der für den
Beruf erforderlichen besonderen Zuverlässigkeit
entbehrt oder deren Befähigung nach freiem Er¬
messen der Behörde keine genügende Sicherheit für
die ordnungsmäßige Ausführung der ihnen ob¬
liegenden Arbeiten bietet. Ergiebt sich nach der
Annahme, daß diese Sicherheit nicht mehr vor¬
handen ist, so ist der Gehilfe auf Erfordern der
Ortspolizeibehörde binnen zu bestimmender Frist
zu entlassen.

8 9. Der Anstellungsbehörde und den vor-
gefetzten Behörden derselben bleibt überlassen, regel¬
mäßige und außerordentliche Revisionen der Kehr-
bezirke durch Sachverständige anzuordnen und
weitere Bedingungen und Auflagen für die Geschäfts¬
führung der Bezirksschornsteinfeger je nach den ört¬
lichen Verhältnissen vorzuschreiben.

§ 10. Jeder Lezirksschornsteinfeger muß inner¬
halb seines Bezirks wohne». Ausnahmen können
in dringenden Fällen von der Anstellungsbehörde
widerruflich zugelassen werden.

Zwecks Sicherung dex Feuerhilfe darf sich der
Bezirksschornsteinscgcr nachts nicht ohne genügende
Stellvertretung und nicht ohne vorgängige Anzeige
an die Ortspolizeibehörde von seinem Wohnorte
entfernen.

Der Bezirksschornsteinfeger muß dem Publikum
mit Höflichkeit cntgegenkommen und berechtigten
Wünschen Rechnung tragen, auch seine Gehilfen
hierzu anbalten.

Das Anfordern oder Aufsuchen von Trink¬
geldern. insbesondere Neujahrsgeldern, ist verboten.

Titel III. Widerruf der Anstellung.
§ 11. Der Widerruf der Anstellung und da¬

mit die sofortige Entlassung tritt insbesondere ein,
wen» nach Ansicht der Anstellungsbehörde:

«0 die Voraussetzung der Unbescholtenheit oder
der persönlichen besonderen Zuverlässigkeit,
insbesondere des nüchternen Lebenswandel»
nicht mehr zutrifft;

d) wenn sich der Äezirkrschornsteinfeger grober
Verstöße gegen seine ÄerufSpflichten, ins¬
besondere auch gegen die Vorschriften dieser
Verordnung schuldig macht; namentlich,
wenn die Reinigung der Schornsteine nicht
pünktlich, nicht ordnungsmäßig und regel¬
mäßig vorgenommeu wird;

o) die Anordnungen der Anstellung?- und der
Polizeibehörde nicht befolgt werden;

ä) bei Ausübung des Gewerbes die erforder¬
liche Rücksichtnahme auf die Hausbewohner
gröblich oder wiederholt verletzt wird.
Titel IV. Uebergangsbestimmungen.

tz 12. Auf die beim Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung bereits angestellten Bezirksschornsteinfeger
kommen, sofern sich dieselben nicht ausdrücklich
schriftlich den Bestimmungen in § 11 unterwerfen,
die Dem§ 11 entsprechenden früheren Vorschriften
zur Anwendung. Die8§ 4—10 dieser Verordnung
gelten aber auch für sie.

§ 13. Aufgehoben werden mit der in § 12
enthaltenen Maßgabe alle den vorliegenden Gegen¬
stand regelnden bisherigen Vorschriften. Aufgehoben
wird insbesondere die Nassanifche Instruktion für
die Kaminfeger vom 8. November 1854 nebst
Ausfühiungsanweisungen.

Titel V. Strafbestimmungen.
§ 14. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim¬

mungen der Z8 4—8 und 10 dieser Polizei-
Verordnung, sowie gegen die infolge8 9 a. a. O.
erlassenen Vorschriften werden— unbeschadet der
Befugnis der Anstellungsbehörde den Bezirks-
chornsteinfeger zu entlassen—insoweit nicht sonstige
chärfere Strafbestimmungen Platz greifen, mit

einer Geldstrafe bi» zu 60 Mk.oder im Unvermögens-
allc mit verhältnismäßiger Haft geahndet.

Soweit die im § 12 genaunten Bezirksschorn-
steinfeger von den Vorschriften dieser Polizei-
Verordnung betroffen werden, finden auch die obigen
Strafbestimmungen auf sie Anwendung.

Titel VI. Inkrafttreten der Polizeiverordnung.
8 15. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem

Tage der Verkündigung im RegierungSamtsblatt
im Kraft.

Wiesbaderr, den6. April 1904.
Der Regierungs-Präsident: Hengstenberg.

Verordnung.
8 1. Unsere Verordnung über die Anstellung

und die Pflichten der Bezirksichornsteiufeger für
den RegierungsbezirkWiesbaden, mit Ausnahme
des Stadt« und Landkreise« Fraukfurra. D!., vom
5. März 1903(R.-A.-Bl. S . 142) wird aufgehoben.

8 2. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
ihrer Peröffentlichung Im RegierungSamtsblatt
in Kraft. *

Wiesbaden, den 28. März 1904.
Der Bezirksausschuß: Caesar.

„Wird veröffentlicht."
Wiesbaden , den 20. April 1904.

Der Polizei-Präsident: v. Schenck«

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Mittagessens für die

Insassen des Polizei-Gefängnisses soll vergebenwerden.
Die Lieferungsbedingungen liegen im Zimmer

No. 24 des Polizei-Direktions-Kebäudes zur Ein¬
sichtnahme für Interessenten(Speisewirte:c.) aus.

Wiesbaden, den 15. Juni 1904. ¥ 286
__ Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Nachdem am 1. April bei dem Einwohner¬

meldeamt der Königlichen Polizei-Direktion eine
Zentralfremdenmeldekontrolleeingeführt ist.
bringe ich hierdurch zur allgemeinen Kenntnis, daß
Auskünfte über hier sich aufhaltendc Kurgäste und
alle übrigen Fremden nicht mehr von den einzelnen
Polizeirevieren, sondern vom Einwohnermeldeamt,
Polizeidirektionsgebäude, Friedrichstraße 32, Zim¬
mer 14. und zwar gegen Entrichtung der üblichen
Gebühr von 25 Pfennigen für jede einzelne Nach¬
frage erteilt werden.

Diese Auskunft erstreckt sich nur auf die Angabe
des Hotels, der Pension usw., in welchen der oder
die betreffenden Fremden Aufenthalt genommenhaben. *

Wiesbaden, den8. April 1904.
Der Polizei-Präsident: v. Schenck.
Bekanntmachung.

Es sind mehrfach Zuwiderhandlungen gegen
die Bestimmungen der Polizei-Verordnung vom
1. August 1889 dadurch vorgekommen, daß auf
GrundstückenEntwässerungs-Arbeiten ohne bau¬
polizeiliche Genehmigung ausgeführt worden sind.

Im Interesse der Beteiligten wird darauf
aufmerksam gemacht, daß die Herstellung. Er¬
neuerung oder Veränderung einer GrundstÜckS-
Entwäfferniig oder eines Teil«derselben,einschließlich
der oberirdischen Anlagen nur auf Grund einer
polizeilichen Erlaubnis erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft, auch können
die Arbeiten zwangsweise eingestellt werden. *

Wiesbaden, den2. Avril 1904.
_ Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über durch

ihre Berufsgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der Königlichen Gewerbe-
Inspektion zu geben, finden für die Königliche
Gewerbe-Jnspektion zu Wiesbaden besondere
Sprechstunden am 1. und 8. Sonntag jeden
Monat», vormittag» von 11'/» bi»mittag, 1'/»Uhr
und am Sonnabend der L und 4. Woche jeden
Monat», nachmittag» von 5' /, bi» 7'/, Ubr in
deren Geschäftilokal, Bismarckring 14,1, hier statt.

Wiesbaden, den8. April 1904. *
_ Der Polizei-Präsident: v« Schenkt.

Polizei -Berordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 de, Gesetzes über

die Einführung der Polizei-Verwaltung in den
neu erworbenen Landerteilen vom 20. Sept. 1867
wird nach Beratung mit dem hiesigen Gemeinde-
Vorstände verordnet wie folgt:

8 1. Die Bäcker, sowie alle, welche mit Brot¬
waren handeln, sind verpflichtet, die Preise de« ge¬
wöhnlichen Brotes für je '/-Kilogramm(1Pfund)
an den Verkaufsstellen durch einen von außen sicht¬
baren und von dem Revier-Polizei-Kommissar ab¬
gestempelten Anschlag zur Kenntnis des Publikums
zu bringen.

Die Preise dürfen nur an einem Montag
abgeändert werden. Diese Abänderung muß am
nämlichen Tage dem Revier-Polizei-Kommissar mit¬
geteilt und von dem letzteren der abgeänderte An¬
schlag abgestempelt werden.

8 2. Die Bäcker, sowie alle, welche mit Brot¬
waren handeln, sind ferner verpflichtet, an den
Verkaufsstellen eine Waage mit Gewichten anfzu-
stelle» oder mitznführen und Käufern auf Verlangen
das Brot vorzuwiegen.

8 3. Wer einen höheren Preis für Brot, als
den nach 8 1 angeschlagenen verlangt oder sich
zahlen läßt, oder wer weniger Brot an Gewicht
liefert, als er verkauft hat oder wer sonst den Be¬
stimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt,wird,
sofern nicht eine Bestrafung auf Grund des Straf-
geietzbnches erfolgt, mit Geldstrafe bis zu 9 Mark
oder im Unvermögenrfallemit entsprechender Haftbestraft.

84. Die Polizei-Verordnung vom 25. Februar
d. I . wird hiermit außer Kraft gesetzt und tritt
an deren Stelle die obige Verordnung. *

Wiesbaden , den 12. April 1881.
Königliche Polizei-Direktion. Dr. v. Ttrautz.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den5. April 1904.

Der Polirei-Prästbent: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Er wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis

gebracht, daß die Unterzeichnete Kreiskaffe—
Gerichlsstraße3 — am 18. und 23. eines jeden
PtonalS und, wenn einer dieser Tage auf einen
Sonn- oder Feiertag fällt, an dem diesen: vorher-
gehenden Werktage, ferner an den beiden letzten
Werktagen eine» jeden Monat», sowie am Geburts¬
tage Sr . Majestät de« Kaisers für das Publikum
geschloffen ist. Am 1. und 2. Tage jedes Monats
önnen wegen des starke» Verkehr« infolge

Pensionszahluiigeii rc. bei der Kreiskaffe keinerlei
Einzahlnnaen gemawt werden. Die Kassenftuiideii
dauern von8—12 Uhr vormittags. *

Wiesbaden , den 16. Juni 1904.
König!. Kreiskaffe. Kirsten.

Bekanntmachung.
Von dem Feldwege im Distrikt Sonnenberg

zwischen der 1., 2. und 3. Gewann, Lagerbuch
No. 9115 soll der auf dem Plan mit Lgb.
llto. 9315= 1 a 17,25 qm bezeichnte Teil ABI
an der Haydustraße eiugezogen werden.

Dieses Vorhaben wird gemäß8 57 de» Zu»
stäudigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 mit dem
Aiifügen hierdur ch zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
das Einwendungen hiergegen innerhalb einer mit
dem 9. Juni d. A beginnenden Frist von vier
Wochen bei dem Magistrat schriftlich einzureichen,
oder im Rathause, Zimmer No. 45, zum Protokoll
zu erklären sind.

Eine Zeichnung liegt an der genannten Stelle
zur Einsicht aus. *

Wiesbaden, den1. Juni 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für eine Parallelstraß«

zur Biebricherstraße im Distrikt „Vor Heiligen¬
born" hat die Zustimmung der Ortspolizeibehörde
erbalten und wird nunmehr im Rathaus. I.Ober-
geichoß. Zimmer No. 38s, innerhalb der Dienst¬
stunden zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Die« wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegung und Veränderung
von Straßen -c., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diese»
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit dem
27. Mai cr. beginnenden und einschließlich dem
24. Juni cr. endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind. *

Wiesbaden, den 22. Mai 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für dar Terrain zwischen

Mainzer- und Franksurterstraße, südlich de« Ring»,
bi« zum Distrikt Hasengarten, hat die Zustimmung
der Ortspolizeibehörde erhalten und wird nun¬
mehr im Rathaus, 1.Obergeschoß, Zimmer No.38 a,
innerhalb der Dienststunden zu Jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 ? des Gesetzes vom
2. Juli 1875, betr. die Anlegungu. Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch be¬
kannt gemacht, daß Einwendungen gegen diese»
Plan innerhalb einer präklusivischen, mit de«
10. Juni beginnenden und einschließlich dem
8. Juli cr. endenden Frist von 4 Wochen bei«
Magistrat schriftlich anzubringen find. *

Wiesbaden» den7. Juni 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Besitzer von Rebpflanzungen in hiesig«

Gemarkung werden auf die Schädlichkeit der an
den Reben vorkommendcn Pilzes ksronoepor»
viticola, Falscher Mehlthau genannt, aufmerksam
gemacht.

Derselbe tritt gewöhnlich anfangs August, oft
auch schon im Juli auf und macbt sich dadurch
bemerklich, daß ans der Oberseite der Rebenblätter
gelblich verschwommene Flecken entstehen, welche in
ihrer Ausdehnung schnell zunehmcn und nach und
nach braun werden.

Die mit dem Pilz behafteten Blätter fallen
rasch ab, wodurch die Reife der Trauben verhindert
wird. Auch die Beeren selbst werden vom Pilze
ergriffen und schrumpfen dann ein.

Eine Wandtafel mit genauer Beschreibung
und Abbildung des Pilzes ist im Rathaus, Zimmer
No. 44. ausgehängt.

Ein vorzügliches Mittel gegen die Perononpoea
besitzt man in dem Bespritzen der Rebstöcke mit
einer Lösung, die aus 3 Kg. frisch gebranntem
Kalk und 2 Kg. Kupfervitriol in 100 Ltr. Wasser
besteht. Man hängt das Kupfervitriol in einem
Säckchen über Nacht in einen Teil des Wasser»,
damit es sich auflöst, und löscht mit einem anderen
Teile des Wassers den Kalk ab, um dann beide
Lösungen nach dem Erkalte» des Kalkwassers mit
dem Reste der gesamten Wassermenge zu vermischen.
Diese bläuliche Flüssigkeit sollte entweder vor oder
sogleich»ach der Blüte angewendet und 4 Wochen
darauf von neuem gebraucht werden. Das 'Mittel
wirkt Präservativ und hält die Krankheit von den
Reben ab. Darum sollte man mit dem Bespritze«
nicht warten, bi» sich der Pilz bereit« bemerkbar
macht. Gute Spritzen sind diejenigen von Allweil«
in Nadolfrzell(Baden), von Vermorel in Pille-
franche(RhSne) in Mankrcich und von Mayfarth& Cie. in Frankfurt. '

Sind die Triebe und Blättchen der Reben
noch sehr jung, so nehme man zum ersten Bespritzen
der Vorsicht halber die doppelt- Menge Wasser;
auch vermeide man es, bei vollem Sonnenscheine
zu arbeiten. Ein drittes Bespritzen im August
wird nur bei besondere heftigem Auftreten de«
PtlzeS notig fern. «

Wiesbaden, den 14. Juni 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung
für die beteiligten Handwerksmeister re.

Die Einreichung der Rechnungen(in dupl,
ß' tertiflte Unterhaltungsarbeiten in den stad

^ -bänden der BezirkeI- lfl für das 1. Quart.
1904(April—Juni ) wird hiermit in Erinnerun
^brachi. und erwarten solche bis spätestens de10. Juli d. I.

Bürea» für GevSudeunter»,altung.
Stadt. Verwaltungsgebäude,

Friedrichstraße 15. 2. Ob-rges-iob.
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Die Preise der Lebensmittel nud landwirthschaftlichen Erzeugnisse zu Wiesbaden
waren nnrf) de» Ermittelungen de« AcciseamteS vom 11. bis cinschl. 17. Juni 1904 folgende:

Niedr. Höchst.
Preis. Preis.
M ■s, M A

1. Dichmarkt.
(Schlachtgewicht.)

Ochsen: l . Onaütäl -. 50 Kg. 70 — 74 —
ll. 50 66 — 70 —

Kühe: I. „ 50 . 65 — 70 —
11- 50 ., 60 — 64 —

Sckweme . . . 1 „ — 98 I 02
Mast-Kälber . . . . 1 „ 1 60 1 70
Land-Käider . . . . 1 .. 1 20 1 60
Hammel. 1 . 1 40 1 44

2 . Fruchtmarkt
Hafer. 100 Kg. 14 60 14 SO
Snoh. 100 „ 3 60 4 20
Heu. 100 „ 5 60 6 —

3. Viktualienmarkt.
Eßbutter. 1 Kg. 2 40 40
Kochbuttcr . . . . 1 .. 2 2 80
Eier. 25 St. 1 25 1 75
Trinkeicr. 1 .. — 8 8
Handkäse. 100 ,. 4 7
Fabrikkase. 100 „ 4 5
Eßkartoffcln . . . . 100 Kg. , 7 7
Eßkartaffeln . . , . 1 „ — 8 8
Nene Kartoffeln . . 1 „ — 16 28
Zwiebeln. 50 „ 9 — 9
Zwiebeln. 1 „ — 24 — 24
Knoblauch . . . . 1 .. — 40 — 40
Erdkohlrabi . . . . 1 — —'>
Rothe Rüben . . . 1 „ — 20 — 24
Weiß« Rüben . . . 1 „ — 90 i —
Gelbe RübÄr . . . 1 „ 25 26
KI. gelbe Rüben . . 1 Gbd. — 6 — 7
Rettich. 1 St. — 5 — 6
Treibretlich . . . . 1 Gbd. — — — —
Radieschen . . . . 1 — 3 — 4
Spargel. 1 Kg. — 75 — 80
Suppensparqel . . . 1 — 50 — 60
Schwarzwurzel . . . 1 * — — — —
Meerrettich . . . . 1 St. — 20 — 25
Petersilien . . . . 1 Kg. — 60 — 70
Lauch. 1 St. — 3 — 6
Sellerie. 1 „ — 15 — 20
Kohlrabi. 1 Kg. — 40 — 45
Feldgurken . . . . 1 St. — 20 — 25
Trcibgurken . . . . 1 * — — — —
Einmachgurkcn . . . 100 „ — — — —
Kürbis. 1 Kg. — — — —
Tomaten. 1 . _ 90 i —
Grüne dicke Bohnen . 1 „ _ 70 — 75
Grüne Stg .-Bohnen . 1 „ — — — —
Grüne Buschbohnen . 1 „ _ 50 i 40
Grüne Prinzeßbohnen 1 „ — — — —
Grüne Erbsen ohne Schale 1 „ 1 80 2 —
Grüne Erbsen mit Schale 1 .. — 40 — 45
Zuckerschotcn. . . . 1 . _ 70 — 75
Weißkraut . . . . 50 ,. — — — —

Weißkraut . 1 Kg.
Weißkraut . 1 St.
Rotdkraul . 1 Kg.
Rothkrant . 1 St.
Wirsing . 1 Kg.
Blumenkohl(hiesiger) . 1 St.
Blumenkohl(ausländ.) . 1 „
Rosenkohl . 1 Kg.
Grün-Kohl . 1 „
Römisch-Kohl . . . . 1 „
Kopfsalat . 1 St.
Endivien . 1 „
Spinat . 1 Kg-
Sauerampfer . . . . 1 „
Lattich-Salat . . . . 1
Feldsalat . 1 Kg.
Kresse . . 1 „
Artischocke . 1 St.
Rabarber . ; . . . . 1 Kg.
Eßäpfcl . . . . . . 1 „
Kochäpfel. . 1 „
Eßbirncn . 1 ,
Kochbiruen . . . . . 1 „
Quitten . 1 „
Zwetschen. 1 „
Kirschen . 1 „
Kirschen, Rhein. Herz- . 1 .
Kirschen, Sauer - . . . 1 „
Pflaumen . . 1 „
Mirabellen . . . . . 1 „
Reineclauden . . . . 1 „
Pfirsich- . 1 „
Aprikosen. 1
Apfelsinen . 1 St.
Zitronen . . 1 „
Melonen . 1 Kg.
Ananas . 1 „
Kokosnüsse. 1 St.
Bananen . . . . . . 1 „
Feigen . 1 Kg.
Datteln . 1 ,
Kastanien. . . . . . 1 „
Wallnüfse. 1 .,
Haselnüsse . . . . . 1 „
Weintrauben (rheinische) . 1 „
Weintrauben(südländ.) . 1 „
Stachelbeeren . . . . 1 ,
Johannisbeeren . . . . 1 ,
Himbeeren . 1 „
Heidelbeeren. . . . . 1 „
Preißelbeeren . . . . 1 ,
Gartenerdbeeren . . . 1 „
Walderdbeeren . . . . ILtr.

4. Fischmarkt.
Aal (lebend) . 1 Kg.
Hecht(lebend) . . . . 1 „
Karpfen (lebend) . . . 1 _
Schleie(lebend) . . . 1 _

Webt. Höchst. Niesr. Hssst.
Prei,. Preis. Breis. Preis.

Jk A A A A & A— 30 — 40 Barsche(lebend) . . . 1 Kg. — — — —
— 25 — 30 Bachforelle(lebend) . . 1 „ 10 — 10 —
— — — — Backfische(lebend) . . . 1 .. — 50 — 60
— — — — Hummer (lebend) . . . 1 . 6 — 6 —
— 55 — 60 Krebse(lebend) . . . . 1 . 4 — 5 —
— 45 — 50 Schellstsck . 1 . — 90 i —
— — — — Bratschellfisch . . . . 1 . — 60 — 60
— — — Kabeljau . . 1 , 1 — i —
— — — — Kabeljau(Stockfisch gew.) 1 . — — — —
— 30 _ 35 Salm. 1 . 3 60 8 —
_ 5 _ 6 Seehecht. 1 . 1 20 1 20
_ _ Zander. 1 „ 2 _ 2 40
_ 16 20 Lachsforellen.

Seeweißlinge(Merlans >
1 . 4 _ 4 —

— 50 60 1 . 80 1 —
_ _ Blaufelchen. 1 „ _ —
_ _ Heilbutt. 1 * 2 ___ 2 40

40 45 Steinbutt. 1 . 2 3
40 40 Schollen. 1 . 1 40 1 40
25 30 Seezunge. 1 „ 3 60 4

— 80 i 60 Rothznnge(LimandcS) .
Grüner Hering . . . .

1 .
1 ..

1 20 1 60
— 80 — 80 Hering (gesalzen) . . . 1 St. — 8 — 10
— — — —' ; 5. Geflügel und Wild.

(Ladenpreise.)
30 50 Gans. 1 St. 7 — 7 50

Truthahn. 1 . — — — —
50 60 Truthuhn. 1 „ — — — —

2

80

Z

80 Ente.
Hahn.
Huhn.
Masthuhn.

J '
1
1 "

3
1
2
5

40

50

3
1
2
7

50
70
50

80 1 30 Perlhuhn. } »
— — — —

6 10 Kapaunen. 1 „ — — — —
— 6 — 10 Taube.

Feldhuhn, alt . . . .
1 „
1 -

60 70

— — — — Feldhuhn, jung . . . .
Haselhühner. ; - z

10 10 Birkhühner. 1 1 — — — —
— — Schneehühner . . . .

Fasanen.
i
i"

— — — —

Wildenten. i. — — — —
. 20 l 20 Schnepfen . i „ — — — —* Krammetsbögel. . . . i, _ — —

Hasen. i. _ — — —
Reh-Rücken. i „ 10 — 14 —

30
40

40
70

Reh-Keule. i. 6 50 9 —
Reh-Vorderblatt . . . i .. 1 50 2 —
Hirsch-Rücken . . . . 1 Kg. _
Hirsch-Keule. 1 . —
Hirsch-Vorderblait . . . 1 .80

50
80

1 Wildschwein. 1 „1
90 Wildragout. 1 . — 70 — 70

6. Fleisch.
2 80 3 20 (Ladenpreise.)
3 20 3 20 Ochsenfleisch von der Keule 1 Kg. 1 44 1 52
2 40 2 40 Ochsenfleisch, Bauchfleisch 1 * 1 32 1 40
3 — 3 20 Kuh- oder Rindfleisch . 1 . 1 36 1 44

Schweinefleisch. . . . 1 !
Kalbfleisch . 1
Hammelfleisch. . . . 1
Schaffleisch . 1
Dörrfleisch . 1
Solperfleisch. 1
Schinken . 1
Speck, geräuchert . . . 1
Schweineschmalz . . . 1
Niercnfett. 1
Schwartcnmagen. frisch. 1
Schwartenmagen,geräuchert1
Bratwurst . 1E leischwurst. 1eber-u. Blutwurst, frisch 1
Leber-u. Blutwurst, geräuch. 1

7. Getreide, Mehl und
Brod re.

a) Großhandelspreise.
Weizen . 100 Kg.
Roggen . 100 „
Gerste . 100 *
Erbsen zum Kochen . . 100 „
Speisebohnen . . . . 100 „
Linsen . 100 *
Weizenmehl: No. 0 . . 100 „

No. I . . 100 „
No. II . . 100 „

Roggenmehl: No. 0 . . 100 „
No. I . . 100 .

b) Ladenpreise:
Erbsen zum Kochen . .
Speisebohnen
Linsen.
Weizenmehl zur Speise

bercitung . . . .
Roggenmehl zur Speise

bereitung . .
Gerstengraupe .
Gerstengrütze
Buchweizengrützetafergrütze. .aferflocken. .
Java -Reis, mittl.eava-Koffee,mittlava-Kaffee, mittl

gebr. . .
Speisesalz.
Schwarzbrot,: Langbrod

Kg.

1
1
1
1
1
1
1
1roh

gelb. 4
1 l

0.5 „
„ 1 Laib

Rundbrod 0,5 Kg.

Weißbrot,: 1 Wasser'weck
1 Milchbrod

1 Laib

Niedr.
Preis.
M A
1 40
1 60
1 20
1 20
1 60
1 60
1 34
1 80
1 40

_ 80
1 60
1 60
1 60
1 40

— 96
1 80

16 75
13 25
13 25
22 —
22 —
22 —
29 —
26 —
24 —
23 —
21

36
— 36
— 44
— 34

26
— 48
— 40
— 60
— 60
— 60
— 40
2 40

3 40
— 22
— 13
— 43
— 13
— 45
— 3
— 3

'■jictii.

1 #
1j9o
1 70
1 Ü,
liO
11802 -
1184i :6o
2 -
2 -
18

A
96
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28 -
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Städtischer Volkskindergarten
(Thunes -Stiftung ) .

Für den Volkskindergartcn sollen Hospitantinnen
angenommen werden, welche eine auf alle Teile des
Dienstes sich erstreckende Ausbildung erhalten, so
daß sie in die Lage kommen, sich später als Kinder¬
gärtnerinnen in Familien ihren Unterhalt zu ver¬
schaffen.

Vergütung wird nicht gewährt.
Anmeldungenwerden im Ratbause, Zimmer

No. 12. vormittags zwischen 8 und 12 Uhr»
rntgegengenommeii. *

Wiesbaden , den 19. Mai 1904.
Der Magistrat.

Verdingung.
Die Reu -, bezw. Nmdcckung eines Teils

des Hauptdaches des Museums in der Wil¬
helmstraße zu Wiesbaden soll im Wege der öffent¬
lichen Ausschreibung verdungen werden.

Angeboksforniülare, Verdingungsunterlagen
können wahrend der Vormitlagsdienststundenim
Bureau für Gebäiideunterhaltung, Zimnier Nr. 22,
Friedrichstrabe 15, eingesehen, die Verdingungs-
untcrlaaen auch von dort gegc,i Barzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 25 Psg. bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„G. U. 1.
Off." versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den 28 « Juni 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und auS-

gefülllcn Verdingungsformular eingereichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Znschlaasfrist: 30 Taae.
Wiesbaden , den 16. Juni 1904.

Stadtbauamt,
Büreau für Geväuoeunterhaltung.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung einer ca.

80 lsd . in langen Zementroyrtaualstrecke
des Profiles 30/20 am in der Guteuvcrgftrastc»
von der Mosbacherstraße bi« zum nächsten
projeklirten Schacht, sollen im Wege der öffentliche»
Äussch:eibnng verdungen werden.

AngebotSsormulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können lvährcnd der Bormittags-
dienststniiden im Rathause, Zimmer No. 57. einge-
sehen, die Verdingungsunterlagen ausschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Barzahlung oder
destellgeldsreie Einsendung von Mk. 0,50 bezogen
werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Mittwoch , den 29 . Juni 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einznrcjchen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa e>scheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebcnen und aus-

gefüllten Verdingungsformular eingereichtcn An¬
gebote werden bciückstchtigt. *

ZmchlagSfrist: 14 Tage.
Wiesbaden , den 18. Juni 1904.

Stadtvauamt,
Abteilung für » aualisationswesen.

Verdingung.
Die Ausführung der Klempnerarbeiteu

für den Erweiterungsbau der Gutenberg¬
schule zu Wiesbaden soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen
können während der Vormittagsdienststundenim
Stadt . VeSvaltungsgebäude, Friedrichstraßc 16,
Zimmer No. 9. eingesehen, die Angebotsformularc,
ausschließlich Zeichnungen, auch von dort gegen
Barzahlung oder bestellgeldfreic Einsendung von
25 Psg., und zwar bi» einschließlich Donnerstag,
den 30. Juni er., bezogen werde».

Verschlossene und mit der Aufschrift, tz. A. 55"
versehene Angebote sind spätestens bis

Freitag , den 1. Juli 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinende» Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencn und ansge¬

füllten Verdingungsformular eingereichten Angebote
werden berücksichligt. *

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den 15. Juni 1904.

Stadtbauamt » Abteilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Lieferung von 500 ct »m Hart-

basalt -Pstastersteiiron (I. Sorte) für Die Bau-
vcrwaltung der Stadt Wiesbaden soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibungverdungen werden.

AngebotSsormulare und Verdingungsunterlagen
können während der Vormittagsdienststundenint
Ralhanfe, Zimmer No. 53, eingeiellen, auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Ein¬
sendung von 1 Mk. (nicht in Briefmarken) und
zwar bis zum letzten Tage vor dem Termin be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Basalt"
versehene Angebote nebst Probesteinen sind
spätestens bis

Montag , den 11. Juli 1904,
vormittags 12 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter oder der mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter.

Nur die mit dem vorgcschriebencn und ausge¬
füllten Verdingungsforiiinlär eingereichten Ange¬
bote und nur solche auf Hartbasall werden bei der
ZuschlagSertcilnng berücksichligt. *

Zü 'chlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 18. Juni 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Straßenbau.

Bekanntmachung.
Die auf dem alten Friedhof- befindliche Kapelle

(Traucrhatte) wird zur Abhaltung von Traucr-
scierlichkcilen unentgeltlich zur Verfügung gestellt
und zu diesem Zweck in, Winter auf städtische
Kosten nach Bednif geheizt; die gärtnerische und
sonstige Ausschmückung der Kapelle wird stadtseitig
nicht besorgt, sondern bleibt alleinige Sache der
Antragsteller. Die Benutzung der Kapelle zu
Ttauerscietlichkenen ist rechtzeitig bei dem zuständigen
Friedhofsauficher anzumeldcn,welcher alsdann dafür
sorgt, daß diese zur bestimmteil Zeit für den
Trauerakt frei ist. *

Wiesbaden , den 9. April 1901.
Die Friedhofs -Deputation.

Akzise-Rückvergütung.
Die Akzisc-Rückvergütungsbeträge aus

vorigem Monat sind zur Zahlung angewiesen und
können gegen Empfangsbestätigung im Lause
dieses Monats in der Abfertiaungsstelle, Neu-
gaffc 6«, Part ., Einnebmerci, während der Zeit
von 8 vorm, bi« 1 nachm, und 3—6 nachm, in
Empfang genommen werden.

Die bi» zum 30. d. M., abends, nicht er¬
hobenen Akzise- Rückvergütungen werden den
EmvsangSberechtigtcnabzüglich Postporto durch
Postanweisungübersandt werden. *

WieSvaden , den 13. Juni 1904.
Städt . Akziseamt.

Bekanntmachung.
Im Hinblick auf das demnächst beginnende

neue Vierteljahr werden hiermit diejenigen Haus¬
eigentümer, Hausverwalter oder Pächter, welche
wünschen, daß die Reinigung der Sand - und Felt-
sänge in ihre» Hokraiten durch das Stadtbauamt
auf ihre Kosten bewerkstelligt werde, gebeten, die
hierzu erforderliche» schriftlichen oder mündlichen
Anmeldungen schon jetzt besorgen zu wollen, damit
die Aufnahme rechtzeitig erfolgen und alsdann
sofort zum 1. Juli d. I . mit den Reinigungen
begonnen werden kann. Für diejenigen Grund¬
stücke, deren Sinkstoffbchältcr bereits durch das
städtische ReinigimgSnnternehinen gereinigt werden,
ist eine erneute Anmeldung nickt mehr erforderlich.

Wiesbaden » den 16. Juni 1904. *
Das Stadtbauamt,

Abteilung für Kaualisationswesen.

vampfei '-fskktsn.

Rhein - DainpfschiiTahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abtahrten von Biebrich morgens 6.25 bis
Coblenz, 8.05, 9.25 (Schnelllahrt ,.Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt
„Barbarossa“ und „Elsa“), 10.35, 11.20 (Schnell¬
lahrt „Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser
und König“), 12.50 bis CÖln, mittags 8.20 (nur
an Sonn- und Feiertagen ) bis Assmannshausen,
4.20 bis Andernach, abends 6.20 u. 6.35 (Güter¬
schiff) bis Bingen, mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7‘/i Uhr. E 329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

Biebrich - Mainzer Dainpfschilfahrt
August VValdmaiin.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbabn.
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrioh nach Mainz (ab Schloß) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstraße -Haupt¬
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadtlialle) : 9 10
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ab Station Kaiserstraße -Haupt¬
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn- und Feiertags.
Extraboote für Gesellschalten. Abonnements.

Frachtgüter 35 Pfg. per 100 Ko.

Niederländische

Dampfschiff-Nhederei
Salonboote mit Schlafkabinen

Tägliche Tonrsahrten
ab Mainz 6 Uhr Morgen«,

Biebrich6 Ubr 1b Min. Morgen»,
in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen8 Uhr Abends,

„ Sonn - n. Feiertagen 9 Uhr AbenI
in Rotterdam 3 Uhr 15 Min. am folg. Na>

tmme
llcid) i

t 900OC

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am folg. Nachm.,
ab „ 10 30 Min. Abends,
i„ Coblenz 7 „ 30 „ am folg,
n Biebrich 3 „ 30 „ Nachm.

Mo«

Tägliche Schnellfahrten vom 20 . Mai tri f  «
10. September.

ab Main? 9 Uhr 45 Min. Morgens, ;■
„ Biebrich 10 — „ * P

Anschluß per Staatsbahn : . . chenl
ab Frankfurt a. M. 8 Uhr 22 Min. Morgens,
.. Wiesbaden 8 „ 20 „ » 1

Anschluß per Straßenbahn:
ab Wiesbaden 8 Uhr 21 Min. Morgens,
„ Eltville 10 30 ..

Anschluß per Kleinbahn:
ab Schlangenbad7 Uhr 39 Min. Morgens,
„ Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min. NaM-z

Sonn - u. Feiert. 4 Uhr 30M- ,
in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends,

„ Sonn - ». Feiert. 9 „ ,,,
Anschluß an das Tourboot »ach Rotterda«-

ab Köln
in Coblenz
., Eltville

in Biebrich

De

nach

7 Uhr 15 Min. Morgens,
2 „ — „ Nachmittags,
8 „ 05 „ Abends,
8 „ 40 ..

Abfahrt per Staatsbahn:
rarrkfurt 9 Uhr 11 Min. Abends»

., Wiesbaden9 „ 11 „ „
Abfabrt per Straßenbahn:

nach Wiesbaden9 Uhr Abends.
Billigste Fahrpreise.

Rctourbilletö bis Köln.
Täglich Gepäckwagens

Fahrpreisermäßigung für Scküler u.
Alles Nähere zu erfahren bei der HauptagE . * oef
zu Biebrich a Rb . ichUrmann & » •!, %e
sowie i» Wiesbaden bei Imdw . Engel , S i Ug,
büreau, Wilhelmstraße 16. IJ,  iitg, e

Gst
für Wiesbaden: ReiseDÖ̂ l,

J . Schottenfels& Co., Theater-KoionnauWT g

Ilollund -Amerika -Liuie.
(General- Agenten für Wiesbaden: Reiset

. Jn10. Juni vorm, in Rotterdam eingetroffe“' ,„,i*7D. „Noordam1*von Newyork nach Rott®r“p ^u. uum vurui. in noneroam eiugel>ou«--, î
Ryndam“ von Rotterdam nach Newyork, 1*;J(1, MN«;
.25 nachm. Scilly passiert. D. „ PotsdamL Äj,

.{ewyork nach Rotterdam, 14. Juni vornt' jjj
Newyork abgegangcn mit 399 Kajüte- un<>.((,
l’assagieren 3. Klasse D. „Statendah1 ,,,
Newyork nacl, Iioiterdam, 7. Juni v>»'w>̂ ' c
Newyork abgogangeu mit 294 lvajütf' ,S [riffi
250 Passagieren 3. Klasse. D. „ItotterdaBt'ZM-
Rottei'dam nach Newyork, 1-1. Juni vorig
Newyork eingetroffen.

Drut and Leriaz derL Schellcnberg'Ichen Hds-Buchdrailerei ln Wiesbaden.
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